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Leserbrief: Transfusionsverantwortlicher in 
Gemeinschaftspraxis

Frage:

„In unserer Praxis, in der wir regel-

mäßig  (weit mehr als 50 EK im 

Jahr) transfundieren, sind die Auf-

gaben so verteilt (wir sind zu dritt):

Ich bin Qualitätsbeauftragte für 

die Hämotherapie (QB) und dafür 

durch ein 40-Stunden-Seminar 

qualifiziert.

Meine Kollegin ist Transfusions-

verantwortliche (TV), sie hat den 

16-Stunden-Kurs der Landesärzte-

kammer besucht.

Der dritte Kollege hat den Kurs 

nicht besucht, er ist „einfach nur“ 

transfundierender Arzt.

Wenn ich die Richtlinien für Hämo-

therapie richtig verstehe, bräuchte 

meine Kollegin auch noch eine 

2-Wochen-Hospitation, um als TV 

ausreichend qualifiziert zu sein, 

richtig? Ich kann mir allerdings nicht 

vorstellen, dass irgendein Kollege in 

der Praxis eine 2-Wochen-Hospita-

tion noch nachholt. Wir müssen so 

viele Kurse für Qualitätskontrollen 

besuchen. Wenn wir das jetzt auch 

noch machen, fällt uns die Kollegin 

2 komplette Wochen aus. Ich sehe 

eigentlich für unsere überschau-

bare Einheit darin auch keinen Sinn, 

wenn ich ganz ehrlich bin.

Hinzu kommt, dass unser Kollege 

im Juli 1999 die hiesige Praxis ge-

gründet hat, damals schon im ge-

ringen Umfang transfundiert hat 

und somit TV für seine Einzelpraxis 

war. Meine Kollegen sind der An-

sicht, dass damit für ihn die Über-

gangsvorschriften der Richtlinien 

gelten und er damit auch die Funk-

tion des TV ausüben könnte.  Im 

Gegensatz zu meinen Kollegen 

glaube ich das nicht. Wer von uns 

hat Recht?“

Antwort:

Liebe Kollegin,

Ihre Problematik bzw. Fragestel-

lung erscheint auf den ersten Blick 

kompliziert, ist aber eigentlich recht 

leicht zu beantworten.

Halten wir erst einmal fest: Sie ver-

abreichen in Ihrer Gemeinschafts-

praxis Blutprodukte. Also müssen 

Sie entsprechend dem Transfusi-

onsgesetz (TFG) und den Hämothe-

rapie-Richtlinien der Bundesärzte-

kammer (RiLi/BÄK) eine(n) Trans-

fusionsverantwortliche(n) haben. 

Diese(r) muss bestimmte Qualifikati-

onen besitzen (die  unter 1.4.3.1 der 

RiLi/BÄK definiert sind) oder zumin-

dest unter die Übergangsvorschriften 

nach 1.5 der RiLi fallen, um diese 

Funktion ausüben können.

Keiner Ihrer Kollegen erfüllt die  

Anforderungen.

Ihr männlicher Kollege kann keine 

Besitzstandswahrung oder -fort-

schreibung im Sinne der Über-

gangsvorschriften geltend machen, 

weil hier der Stichtag der 7. 7. 1998 

(da trat das TFG in Kraft) ist.  Wenn 

er damals schon TV gewesen wäre, 

könnte er die Funktion  des TV –

auch ganz ohne zusätzliche Qualifi-

kation – weiter ausüben. Er hat aber 

die Praxistätigkeit erst Mitte 1999 

aufgenommen.

Ihre Kollegin hat zwar die theore-

tische Fortbildung der Landesärzte-

kammer absolviert (16 Stunden). 

Weil Sie aber mehr als 50 Erythro-

zytenkonzentrate pro Jahr transfun-

dieren, fällt Ihre Praxis nicht unter 

die Einrichtungen „mit besonderen 

Voraussetzungen“ („Mini-Transfun-

dierer“), wo der 2-Tageskurs für die 

Funktion des TV ausreichen würde.

Ihre Kollegin benötigt deswegen 

auch noch die geforderte zweiwö-

chige Hospitation in einer Einrich-
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tung, die zur Weiterbildung für Trans-

fusionsmedizin zugelassen ist.

Ich verstehe sehr gut, dass das für 

eine Praxis nicht einfach zu organi-

sieren ist. Aber so sind halt mal die 

Vorschriften.

Wie ich Ihnen schon am Telefon 

sagte, haben Sie ja immer noch die 

Möglichkeit, sich einen externen TV 

zu engagieren. Ich persönlich halte 

davon bekanntermaßen nicht so 

viel, aber es ist jedenfalls Richtlinien-

konform. Und bei der von Ihnen  

telefonisch geschilderten topogra-

fischen Lage mit Kliniknähe bzw.  

-anbindung vielleicht gar nicht so 

ungeschickt.

Sollten Ihre Kollegin oder Ihr Kolle-

ge doch den Weg der zweiwöchigen 

Hospitation wählen, so steht ihnen 

dafür der Ihre Praxis versorgende 

Blutspendedienst sicher gerne als 

Hospitationsstätte zur Verfügung. 

Dr. med. Detlev Nagl 

Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes  
Institut für Transfusionsmedizin Augsburg 

*Die Redaktion behält sich vor, Leserzuschriften zu kürzen 
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